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ander daran zu arbeiten, Rechtsunsicherhei-
ten nach der Novellierung der Gebührenord-
nung für Zahnärzte (GOZ) zu beseitigen. Das 
neue Gremium hat die Aufgabe übernommen, 
grundsätzliche Auslegungsfragen der GOZ, 
Fragen der privatzahnärztlichen Qualitäts-
sicherung sowie Fragen des Inhalts und der 
Abgrenzung privatzahnärztlicher Leistungen 
zu diskutieren und möglichst einvernehmlich 
zu beantworten. Ein wichtiges Ziel ist dabei 
die Verbesserung der Beziehung zwischen 
Patient, Zahnarzt und Versicherungsmit-
arbeitern in der täglichen Praxis.

Mit der erklärten Zielsetzung, Probleme im 
Vorfeld zu lösen und dadurch Auslegungs-
streitigkeiten oder vielfache gerichtliche Aus-
einandersetzungen zu vermeiden,  haben sich 
die Mitglieder des Beratungsforums einver-
nehmlich auf die nachfolgenden  Beschlüsse 
verständigt, die von den Vorständen der 
 Gremien der Mitglieder bestätigt wurden. 
Diese sind bei der Festsetzung der Beihilfe 
zu  berücksichtigen.

Berechnungsfähigkeit	des	Operationsmikro
skops

1. Der Zuschlag für die Anwendung des 
Operationsmikroskops ist nur für die 
in der Nr. 0110 GOZ abschließend auf-
gezählten Gebührenpositionen berech-
nungsfähig. Eine analoge Anwendung 
dieser Zuschlagsposition oder anderer 
GOZ-Positionen für die Verwendung des 
Operationsmikroskops bei anderen als 
den in Nr. 0110 GOZ bezeichneten Leis-
tungen kommt nicht in Betracht. Wird 
eine nicht zuschlagsfähige Leistung 
 erbracht, die aufgrund von darzulegender 
Schwierigkeit oder Zeitaufwand den Ein-
satz des Operationsmikroskops  erfordert, 
kann dies mittels des § 5 bzw. § 2 GOZ 
 abgebildet werden.

Zusätzliche	Berechnung	der	Nr.	2197	GOZ	
neben	der	Nr.	2000	GOZ

2. Im Zusammenhang mit der Versiegelung 
von kariesfreien Zahnfissuren mit aushär-
tenden Kunststoffen und Glattflächenver-
siegelung nach der Nr. 2000 GOZ ist die 
Nr. 2197 GOZ für die adhäsive Befes-
tigung der Versiegelung nicht zusätzlich 
berechnungsfähig, da die adhäsive Befes-
tigung der Versiegelung nach der wissen-
schaftlichen „Neubeschreibung einer prä-
ventionsorientierten Zahn-, Mund- und 
Kieferheilkunde“ Bestandteil der Fissu-
renversiegelung ist.

Stillung	einer	übermäßigen	Blutung

3. Die Nr. 3050 GOZ ist im Rahmen der den-
toalveolären Chirurgie ggf. als selbstän-
dige Leistung zusätzlich berechenbar, 
wenn die Blutung das typische Maß bei 
dem Eingriff deutlich übersteigt und eine 
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In der Anlage (Verwaltungsvorschriften zur Bayerischen 
Beihilfeverordnung – VV-BayBhV) der Bekanntmachung 
des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen über 
den Vollzug der Bayerischen Beihilfeverordnung  (BayBhV) 
vom 26. Juli 2007 (FMBl. S. 291, StAnz. Nr. 32), die zu-
letzt durch Bekanntmachung vom 2. August 2017 (FMBl. 
S. 322) geändert worden ist, wird Anhang 1 (VV-Nr. 10 zu 
§ 7 Abs. 1 BayBhV – Hinweise zum Gebührenrecht) wie 
folgt geändert:

1. Nr. 1 wird wie folgt geändert:

a) Nach Nr. 1.6 wird folgende Nr. 1.7 eingefügt:

„1.7 Kreuzband-Ruptur
Aus Gründen der Normsystematik und des 
Normzwecks sind mit dem Ansatz der Nr. 2191 
GOÄ (arthroskopische Operation mit primärer 
Naht, Reinsertion, Rekonstruktion oder plas-
tischem Ersatz eines Kreuz- oder Seitenbands 
an einem Kniegelenk – einschließlich Kap-
selnaht) die Aufwendungen für die Entnahme 
der Semitendinosus- sowie der Gracilissehne 
mit abgegolten. Damit sind neben der Nr. 2191 
GOÄ  zusätzlich verrechnete Gebühren nach der 
Nr. 2083 GOÄ oder der Nr. 2064 GOÄ für die 
Präparation der genannten Sehnen nicht bei-
hilfefähig (VG Ansbach, Urteil vom 22. Oktober 
2013, AN 1 K 13.00010, LG München I, Urteil 
vom 31. März 2010, 9 S 13229/09).

Ferner ist der zusätzliche Absatz der Nr. 2257 
GOÄ dann nicht beihilfefähig, wenn neben der 
Nr.  2191 GOÄ die Nr. 2195 GOÄ verrechnet 
 wurde (LG München I, Urteil vom 31. März 2010, 
9 S 13229/09). 

Besondere Umstände bei der Leistungserbrin-
gung können durch die Anwendung eines 
entsprechenden Steigerungsfaktors – mit ent-
sprechender Einzelfall bezogener Begründung 
– berücksichtigt werden.“

b) Die bisherigen Nrn. 1.7 bis 1.7.3 werden die Nrn. 1.8 
bis 1.8.3.

2. Nr. 2.6 wird wie folgt gefasst:

„Nr. 2.6 Beschlüsse des Beratungsforums für Gebüh-
renordnungsfragen
Die Bundeszahnärztekammer, der Verband 
der Privaten Krankenversicherung und die 
Beihilfestellen von Bund und Ländern  haben 
im Jahr 2013 die Einrichtung eines Bera-
tungsforums für Gebührenordnungsfragen 
vereinbart, um im partnerschaftlichen Mitein-
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Unterbrechung der eigentlichen operati-
ven Maßnahme erfordert. In allen ande-
ren Fällen sind Blutstillungsmaßnahmen 
(auch größeren Umfangs), die ortsgleich 
mit chirurgischen Leistungen erfolgen, 
Bestandteil der jeweiligen Hauptleistung 
und dürfen nicht gesondert nach Nr. 3050 
GOZ berechnet werden. Dies gilt auch 
für die chirurgischen Leistungen aus der 
GOÄ, die für den Zahnarzt gemäß § 6 
Abs. 2 GOZ geöffnet sind.

Adhäsive	Wurzelfüllung

4. Die Nr. 2197 GOZ ist bei adhäsiver Be-
festigung der Wurzelfüllung neben der 
Nr. 2440 GOZ zusätzlich berechnungs-
fähig.

Trennung	von	Liquidation	und	Erstattung

5. Bestimmungen, welche tarifbedingte 
Vertragsbestandteile des Versicherungs-
vertrages im reinen Innenverhältnis zwi-
schen Versichertem und Versicherer sind, 
haben keinen Einfluss auf die Berechen-
barkeit von Leistungen nach der GOZ.

Wurzelkanalbehandlungen

6. Der Verschluss atypisch weiter apikaler 
Foramina unter Verwendung von MTA 
(Mineral Trioxid Aggregate) wird in 
den Fällen, in denen ohne apikalen Ver-
schluss (Apexifikation) eine ordnungs-
gemäße Wurzelfüllung nicht möglich ist 
und insofern der apikale Verschluss eine 
nach Art, Material- und apparativem 
Einsatz selbstständige Leistung darstellt, 
gemäß § 6 Abs. 1 GOZ analog berechnet. 
Um eine vollständige Aushärtung des 
MTA zu gewährleisten, sollte die Wur-
zelfüllung in einer folgenden getrennten 
Sitzung erfolgen. Aus grundsätzlichen 
Erwägungen empfiehlt die BZÄK keine 
konkrete Analoggebühr. Der PKV-Ver-
band hält als Analoggebühr die Nr. 2060 
GOZ für angemessen.

7. Der Verschluss innerhalb des Parodon-
tiums gelegener Perforationen des Wur-
zelkanalsystems stellt eine selbstständige 
Leistung dar und wird gemäß § 6 Abs. 1 
GOZ analog berechnet. Aus grundsätz-
lichen Erwägungen empfiehlt die BZÄK 
keine konkrete Analoggebühr. Der 
PKV-Verband hält als Analoggebühr die 
Nr. 2060 GOZ für angemessen.

8. Die Entfernung frakturierter Wurzel-
kanalinstrumente aus dem Wurzel-
kanalsystem stellt eine selbstständige 
Leistung dar und wird gemäß § 6 Abs. 1 
GOZ analog berechnet. Aus grundsätz-
lichen Erwägungen empfiehlt die BZÄK 
keine konkrete Analoggebühr. Der 
PKV-Verband hält als Analoggebühr die 
Nr. 2300 GOZ (Entfernung eines Wurzel-
stiftes) für angemessen.

9. Die Entfernung nekrotischen Pulpa-
gewebes vor der Aufbereitung des Wur-

zelkanals stellt eine selbstständige Leis-
tung dar und wird gemäß § 6 Abs. 1 GOZ 
analog berechnet. Aus grundsätzlichen 
Erwägungen empfiehlt die BZÄK keine 
konkrete Analoggebühr. Der PKV-Ver-
band hält als Analoggebühr die Nr. 2360 
GOZ (Vitalexstirpation) für angemessen.

10. Das erschwerte Aufsuchen verengter 
Wurzelkanaleingänge und das Überwin-
den natürlicher Hindernisse bei der Auf-
bereitung des Wurzelkanals (Dentikel, 
Obliterationen, Verengungen, Krümmun-
gen etc.) sowie natürlicher oder iatrogener 
Stufen stellen keine selbstständigen, ana- 
log zu berechnenden Leistungen dar, 
sondern sind mit der Grundleistung unter 
Berücksichtigung von § 5 Abs. 2 der GOZ 
zu berechnen.

Anm. zu Beschlüsse Wurzelkanalbehand-
lungen: Über die analoge Berechnungs-
fähigkeit der Entfernung vorhandenen 
definitiven Wurzelkanalfüllmaterials 
konnte kein Konsens erzielt werden.

Materialkosten

11. Mit den Gebühren der GOZ sind grund-
sätzlich gemäß § 4 Abs. 3 GOZ alle Aus-
lagen abgegolten, soweit im Gebühren-
verzeichnis nichts anderes bestimmt ist. 
Darüber hinaus sind – bezugnehmend auf 
das BGH-Urteil vom 27. Mai 2004 (Az.: III 
ZR 264/03) – folgende Materialien zusätz-
lich berechnungsfähig:
•  Oraqix® im Zusammenhang mit der 

Nr. 0080 GOZ
•  ProRoot MTA® im Zusammenhang mit 

der Berechnung der Nr. 2440 GOZ
•  Harvard MTA OptiCaps® im Zusam-

menhang mit der Berechnung der 
Nr. 2440 GOZ.

Anästhesieleistungen

12. Die Nrn. 490, 491, 493, 494 GOÄ dürfen 
von Zahnärzten ohne ärztliche Appro-
bation nicht zum Zwecke der intraoralen 
Lokal- bzw. Leitungsanästhesie berech-
net werden. Die Berechnung der Nr. 494 
GOÄ ist auch für den MKG-Chirurgen 
zum alleinigen Zwecke der Schmerzaus-
schaltung bei zahnärztlich-chirurgischen 
Leistungen fachlich nicht indiziert und 
daher nicht berechnungsfähig.

Zuschlag	digitales	Röntgen

13. Im Zusammenhang mit den in der zahn-
ärztlichen Therapie gängigen Röntgen-
aufnahmen (Nrn. 5000, 5002, 5004 GOÄ) 
ist eine Berechnung der Nr. 5298 GOÄ 
nicht zulässig.

Chirurgie/Implantation

14. Neben der Nr. 9100 GOZ ist die Nr. 9090 
GOZ nicht berechnungsfähig. Neben 
den Nrn. 9110, 9120 GOZ ist die Nr. 9090 
GOZ dann berechnungsfähig, wenn die 
Knochentransplantation im Operations-
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Leistungsgeschehen berechnungsfähig 
wäre, das fachlich diesem Gebührenord-
nungsabschnitt zuzuordnen ist.

PeriimplantitisBehandlung

19. Eine Periimplantitis-Behandlung im 
 offenen Verfahren stellt eine selbststän-
dige Leistung dar und wird gemäß § 6 
Abs. 1 GOZ analog berechnet. Aus grund-
sätzlichen Erwägungen empfiehlt die 
BZÄK keine konkrete Analoggebühr. Der 
PKV-Verband und die Beihilfeträger hal-
ten als Analoggebühr je nach Loka lisation 
die Nr. 4090 GOZ bzw. die Nr. 4100 GOZ 
für angemessen.

Protrusionsschiene

20. Die Eingliederung einer Protrusions-
schiene, z. B. zur Behandlung einer 
Schlafapnoe, stellt eine selbstständige 
Leistung dar und wird gemäß § 6 Abs. 1 
GOZ analog berechnet. Aus grundsätz-
lichen Erwägungen empfiehlt die BZÄK 
keine konkrete Analoggebühr. Der PKV-
Verband und die Beihilfeträger halten als 
Analoggebühr die Nr. 7010 GOZ (Einglie-
derung eines Aufbissbehelfs mit adjus-
tierter Oberfläche) für angemessen.

Begründung	bei	Vereinbarungen

21. Eine Überschreitung des 3,5fachen Stei-
gerungssatzes im Rahmen einer abwei-
chenden Vereinbarung nach § 2 GOZ 
erfordert dann eine Begründung auf 
Verlangen des/der Zahlungspflichtigen, 
wenn der Vereinbarung Kriterien gem. § 5 
Absatz 2 GOZ zugrunde liegen. Die Wirk-
samkeit der Vereinbarung bleibt hiervon 
unberührt.

Computergesteuerte	Anästhesie

22. Die computergesteuerte Anästhesie (z. B. 
WAND/STA) erfüllt trotz modifizierter 
Handhabung die Leistungsinhalte der 
Nr. 0090 oder Nr. 0100 GOZ und ist je 
nach Lokalisation und Indikation origi-
när nach den Nr. 0090 für die Infiltra-
tionsanästhesie (dazu zählen auch die 
intraligamentäre, intrakanaläre, intra-
pulpäre und intraossäre Anästhesie) oder 
Nr. 0100 GOZ für die Leitungsanästhesie 
zu  berechnen.

Berechnung	„je	Kieferhälfte	oder	Frontzahn
bereich“

23. Im Falle der Berechnungsweise einer 
Gebühr „je Kieferhälfte oder Frontzahn-
bereich“ ist zu berücksichtigen, dass der 
Frontzahnbereich nur Anwendung findet, 
wenn die Leistung im Bereich von Eck-
zahn bis Eckzahn durchgeführt wird. 
Geht der Bereich über den Eckzahn hin-
aus, so wird nach Kieferhälften (Quadran-
ten) berechnet. Eine Berechnungsweise je 
Frontzahnbereich und je Kieferhälfte ist 
nicht zulässig.

gebiet nicht der Auffüllung des durch die 
Anhebung der Kieferhöhlenschleimhaut 
entstandenen Hohlraumes dient. Dies ist 
bei der Auffüllung von Knochendefiziten 
mit Eigenknochen im Bereich der Implan-
tatschulter bei zeitgleicher Implantation 
oder beim Ausgleich von Knochendefi-
ziten des Alveolarkamms mit Eigenkno-
chen getrennt vom Bereich des Sinuslifts 
der Fall. Wird neben den Nrn. 9110, 9120 
GOZ die Nr. 9100 GOZ in Ansatz ge-
bracht, ist eine Berechnung der Nr. 9090 
GOZ in derselben Kieferhälfte nicht mög-
lich.

Fotodokumentation

15. Im Rahmen einer zahnärztlichen Behand-
lung sind Fotos, die ausschließlich zu 
dokumentarischen Zwecken angefertigt 
worden sind, mit den Gebührennummern 
abgegolten und dürfen nicht gesondert 
berechnet werden. Fotos, die therapeu-
tischen oder diagnostischen Zwecken, 
nicht jedoch einer kieferorthopädischen 
Auswertung dienen, sind analog berech-
nungsfähig. Aus grundsätzlichen Erwä-
gungen empfiehlt die BZÄK keine kon-
krete Analoggebühr. Der PKV-Verband 
hält als Analoggebühr die Nr. 6000 GOZ 
für angemessen.

Protokollnotiz	6.	November	2015:

Die Träger der Beihilfe schließen sich den 
Empfehlungen des PKV-Verbandes zu den 
Beschlüssen 6, 7, 8, 9 und 15 an.

Provisorien

16. Die Wiedereingliederung (inklusive 
Säuberung, ggf. Wiederanpassung) an-
dernorts angefertigter direkter oder 
 laborgefertigter Provisorien ist analog zu 
berechnen. Aus grundsätzlichen Erwä-
gungen empfiehlt die Bundeszahnärzte-
kammer keine konkrete Analoggebühr. 
Der PKV-Verband und die Beihilfeträger 
halten als Analoggebühr die Nr. 2260 
GOZ für angemessen.

Knochenresektion

17. Neben Extraktionen ist die Nr. 3230 
GOZ dann gesondert berechnungsfähig, 
wenn die Resektion aufgrund eigenstän-
diger Indikation (nicht zur oder durch die 
Zahn entfernung notwendig) mit einem 
separaten auf der Rechnung dokumen-
tierten Operationszugang erbracht wird 
und es sich insofern um eine selbststän-
dige Leistung handelt. Die eigenständige 
Indikation ist auf der Rechnung zu erläu-
tern.

Abschnittsübergreifende	Berechnung

18. Die Auflistung einer Gebührennum-
mer in einem bestimmten Abschnitt der 
GOZ hat nicht zur Folge, dass die dieser 
 Gebührennummer zuzuordnende Leis-
tung nur in Zusammenhang mit einem 
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Berechnungsweise	der	Nr.	2030	GOZ

24. Für die Nr. 2030 GOZ gilt: Wird in 
 allen vier Kieferhälften präpariert und 
 gefüllt und sind daneben jeweils beson-
dere Maßnahmen erforderlich, kann die 
Nr. 2030 GOZ in einer Sitzung maximal 
achtmal berechnet werden (viermal im 
Oberkiefer, viermal im Unterkiefer).

Zugriff	 auf	 die	 GOÄ	 für	Mund,	 Kiefer,	
	Gesichtschirurgen

25. Erbringen Mund-, Kiefer-, Gesichtschi-
rurgen Leistungen, die im Gebührenver-
zeichnis für zahnärztliche Leistungen 
aufgeführt sind, sind die Vergütungen 
für diese Leistungen nach der jeweils gel-
tenden Fassung der GOZ zu berechnen. 
Ein Wahlrecht zwischen GOÄ und GOZ 
besteht insoweit nicht.

Nr.	5000	GOÄ

26. Von der Nr. 5000 GOÄ ist die Aufnahme 
eines Zahns, Implantats oder zahnlosen 
Kieferabschnitts je Projektion umfasst. 
Die Abrechnungsbestimmung nach der 
Nr. 5000 GOÄ ist zu beachten.“

3. Die Nrn. 3 bis 3.2 werden aufgehoben.

§	2

Diese Bekanntmachung tritt am 1. Mai 2018 in Kraft. 

Hü b n e r  
Ministerialdirektor
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